
D"", 13341der Beilagen zu den Stenographischen Proto~~ 
• des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode ~-' 

ANTRAG 

Der Abgeordneten Dr. Fuhrmann, Dr. 

und Genossen 

Nos ...... rf.~ . .1 A 
Pris.: 2 n APR. 1994 

• •••••• 118 ......... 11 ••••••••• 11. 

betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 1n 

der Fassung von 1929 geändert wird_ 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 

1929 geandert wird_ 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBLNr_ 53211993, "Wird wie folgt geändert: 

1_ An 6 Abs 2 und 3 lauten: 

"(2) Jene Staatsbürger, die in einem Land den Hauptwohnsitz 
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haben, sind dessen Landesbfirgeri die Landesgesetze konnen 

jedoch vorsehen, daß auch StaQtsbürger, ~ie in einem Land 

einen Wohnsitz, nicht aber den Hauptwohnsitz haben, dessen 

Landesbürger sind. 

(3) Der Hauptwohnsi~z einer Person ist dort, ~o sie sich in 

der erweislichen oder aus den Umstanden hervorgQhenden 

AbSicht pieder~elassen hat, diesan zum Mittelpunkt ihrer 

Lebensbe~iehungen Z~ machen; tri~ft diese saeh1iche 

Voraussetzung gei einer Gesamtbetrachtunq der berufliehen, 

wirtschaftlichen und gesellsdhaftlichen Lebensbeziehungen 

einer Person 4U! mehrere Wohnsitze zu, so hat sie jenen als 

Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu 4ero sie das überwiegende 

.Ni!theverhalLnis hat. 1I 

2. Ar~. 26 Ab~. 2 ~autet: 

11(2) Das Sun~esgegiet wird in räumlich ~esChlo~sene 

Wahlkreise geteil~, deren Grenzen die Landesgrenzen nicht 

schneiden dürfen: ~iese wahlkrei5e ~ind in raumlich 

geschlossene ~egionalwah~xreise zu untergliecern. Die Zahl 

der Abgeordneten wird aur die Wahlberechti9ten der 

Wahlkreise (Wahl~örper) im Verhä~tnis der ZahL der 

Staatsbfrrger, die nach dem Ergebnis der let:ten 

volkszählung im jeweiligen wah~kreiG Q~n HauptwOhn5itz 

hatten, vermehrt um die zahl der staats~ürger. aie am 

Zähl tag iIr. Bundesgebiet :war nicht den Uauptwohnsitz 

hatten, aber in einer Geme1n~e ae~ jeweiligen Wahlkrcisee 

in der Wählerev1denz eingetragen waren, verteil~; in 

gleicher Weise wird die Zahl der einem Wah~krel~ 

zugeordneten ~geordneten aUL die Regionalwahlkreisa 

verteilt. Die Wahlordnung zum Nationalrat hat ein 

abschließendes ~rmittlunq5verfahren im ge5a~ten 

Bundesgebiet vorzusehen, durch das 5o'Woh~ ein Ausgleich der 

den ~ahlwerbenden Partelen 1n den Wah~kre~5en zu~eteilten 

als auch eine Aufteilunq der noch nicht zUgeteil~en Mandate 

nach den Grundsätzen der Verhältniswahl erfo~gt. Eine 
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Gliederunq der Wählerschaft in andere Wahlk6rper ist nicht 

ZU1ä.ssig ••• 

3. Art. 41 Aha. 2 lautet: 

"(2) ~ader von 100 000 Stimmberech~~9ten oder von je einem 
Sechstal der stimmbereeh~iqtGn dreie~ I~nder gestellte 

Antrag (Volksbegehren) i5t von der Bundes~ahlbahorde dem 

Fationalrat zur Behandlun~ vcrzuleg@n_ stimmberech~igt bei 
Volksbegehren ist, wer am Stichtaq das Wahlrecht zum 

Nationalrat bes~t~t und in einer G@m@inde des 

Bundesgebiete6 d~n .Haupt.wohnsit2 hat4 Das VolksbegehrEm muß 

ei~Q durch Bunde~qQcQt~ 2U regelnde Ang@l@q@nheit betref~en 

unQ kann in Form eines Geset2QSan~rages gestellt werden." 

4. Art. 49c Abs. 3 lautet: 

U(3) Volkßbefra9unqen Sihcl unter ginnt;;~ä.ße.r 1,.nwendunq von 

Art. 45 und 46 durc:hzuführen. St:im:ml:u~r~chtigt bei 

volksbefraqungen ist, wer am Stichtag das Wahlrecht zum 

Nationalrat b.ai~z~ und in einer ~@meinde de~ 

Bundc~gebietes den Hauptwchn~itz hat_ nie Bund@swahlbehörd@ 

hat das Erggbnis einer Volksb~fra9uns de~ Nationalrat sowie 

dar Bundet;;regiel:unq vor2ulagean _ " 

5. Art. ~17 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Oie Wahlen in den Gemeinderat finden auf Grund des 

~leichen, unmittelbaren, geheimen und persönlichen 

Verhältniswahlrecht.s a:llQr Staatsbürger statt, die in der 
Gamein~e den Hauptwohnsit2 haben; die Landesqesetze könnan 

jedoch vorsehen, daß auch Staatsbürger, die in der Gemeinde 

ei~en wohnsitz, nicht a~er den Hauptwohnsitz haben, 

wahlberechtigt sind." 

O. A~t_ ~51 Yird fc~q.nder Absatz anq~fü9t: 

n(9) Art. 6 Abs_ 2 und 3, Art. 26 Aos. 2, Art. 41 Abs. 2 1 
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Art. 49b Aba. 3 un~ ~rt. 117 Abs. 2 in der Fassung des 

Bundesvertassun~s~eset~es BGB1.Nr •••• /~994 treten mit 

•.••.. in Kraft. In den Gesetzen und Verordnungen wird mit 

Wirkung vom L Jänner ~996 der BQqriff lIordentlicher 

Wohnsitz U in allen seinen qrammatikalischen Formen durch 

den Beg-riff 91Hauptwohnsitz t
• in der jeweils entsprechenden 

qrammatikalischen Form ersetzt, sofern der Besriff 

"orrlentlieher Wchnsitz" nicht bis ZUll1 ADlaut des 
31. Dez~.r' 1995 Qurch dan Beqriff "Wohnsitz" ersetz~ 
wird. vom 1. Jänner ~996 an darf der Begriff "ordentlicher 
Wohnsitz" in Gesetzen und Verorc3.nungan nicht mehr verwendet 
werden. Bis zum Vorlie9sn des Er9ebnisses der nächsten 
VClkszä~unqn&ch dem qenannten Inkrafttretensze1tpunkt ist 
für die Verteilung der Zahl der Abgeordneten auf die 

Wahlkreise (WahLkörper) Und auf die Reqionalwahlkreise 

sowie die Vertretung der Länder im Bundesrat der nach dem 

Ergebnis der letzton Volkszählung festgestellte ordentliche 
Wohnsitz dem Ha.up't.wohnsi~z C)laichzuhalten. n 
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B e q r Ü n dun q 

Oie Regierungsvorlage 1333 BlgNR XVII GP betreffend ein 

Bunde~verfassungsgesetz, mit dem das 8undes-Verfassunq5gesetz in 

der Fassunq von 1929 geändert wird, strebt im Interesse der 

schaffung eines einheitlichen Anküpfun9sF'\.j:"~I_;:te5 die Er~.:<t.?;un9 de~ 

Begr.::Lffs "ordentlic:her WQhnsitz" c1urch deL B.egriff "Haupt.wohns1tz" 

an. 

Tn Ergänzung dieser Reqierunqsvorlage ergeheint ~s %~eckmäßi91 den 

neugeschaffenen BeCjriff des HauptwohnlliA;:.z.es irr. B--VG selpst zu 

definieren. nies soll in dem gegenüber der Regi.=..-unS5vorlage neu 

vorgesehenen Art. 6 abi. ~ B-VG erfolgen. 

Die vorgeschlagene Bestillllllunq des Art; 151 Abs. 9 e-VG regelt 

~unachs~ das Inkrafttreten derjenigen De$tium~n~1 die mit der 

Ein.führun<; des 8e9riffes ··Hauptwohnsitz" z\1aemmenhän~en. 

Um cen jeweiligen einfachen M~terienge$etzg~ber zu ver~nlassen, zu 

bestimmen, ob an den aauptwohnsitz oder an ein ~nderes 

Zuordnunsskriterüult ~ngeknu.pft werden soll, ~cll durch eine 

ÜbergangsbestImmung im zweiten Satz des Art. ~51 Abs. 9 B-VG 

klargestellt werden, daß der derzeit gehräuchliche ~e9rif~ 

"ordent:.llcher Wohnsitz" ausdrücklich du.rcr. d~n Begritf wohnsitz 

(vgl. Art. 6 Abs. 2 B-VG in der Fassung der Regierun9~yorlage) 

""rs?tzt ..... erden muß I \tenn ni.cht von Verfassung!! ... ege.rt die Wirkunq 

eintret:~n soll, C!aß anste~l.e d~s ~e9riff!; n~rdentlicher Wohnsitz" 

d.er Begriff' "Hauptwohnsitz" tritt. Nach de.=. Cbc.rgangszeitraum soll 

jedenfatl s der Begr1tt "ordentlicher W~hnsitzlf k~ine ve-rwendurlg 

mehr finden können. 

Im H1nbl1ek darau~, daß die nächste ordentliche Volkszählunq an 

der Wende des laufenden Jcs.h.n;ehnt-e~ ::;l.etLt.rinuen wird (vgl. § 1 des 

Volkszählungsgesetzes 1geO) , soll durch die bberg~n~sbestimmun9 im 
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letzten Satz des Art. 151 Abs •. 9 S-VG klargestellt weTd~n, daß für 

d~e Zwecke des Art. 26 Ahs. 2 und Art. 34 8-VG das Ergebn1s der 
I 

letzten volkszählung maSq@blich sein soll. 

Unter "Wohnsitz" wird - wie scpon im ZU!'äammenhang mit Art.. 6 

Abs. 2 B-VG in den Erläu~erun9'Fn ä .. r ga;nünntl';tl R02gierurlC;~vQl"'laqe 

festC;}ehalten - derjenige ort zu versb~hen sein, an dem ~ich eine 
I 

Person in der erwehüichen oder aus den umständar. he-l"VcrgE-henden 

Absicht niederqa1assen hat, bi~ auf weiteres ~inen . . 

Anknüpfungspunkt ven Lab.n&bez~ehunqen zu haben. 

:Im übriq'Qn weicht d.r vorliege~de Antrag von der genannten 

RG9ierungsvorlage 1ediqlich durch einp- Anpassun~ des Art. '-~ 

Abs. 2 B-VG an den neu vorgese~enen Art. 6 Abs. 3 B-VG ab. 

In formeller Hinsicht wird vorgeschl~agenc.Eien gegenständlichen Antrag 

unter Verzicht auf eine Erste Lesung· dem Verfassungsausschuß zuzuweisen. 
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